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Bericht und Vorschlag zur Wahl eines nebenamtlichen Richters 
am Strafgericht Basel-Stadt 
für den Rest der laufenden Amtsdauer 2022 - 2027 
 

Frau Désirée Stramandino (SVP) hat mit Schreiben vom 18. Februar 2025 ihren Rücktritt als 

nebenamtliche Richterin am Strafgericht Basel-Stadt per 31. März 2025 erklärt. Grund dafür ist die 

Wahl als nebenamtliche Richterin ans Appellationsgericht.  

Die Fraktionen des Grossen Rates wurden eingeladen, der Wahlvorbereitungskommission bis am 

30. Mai 2025 Wahlvorschläge zu unterbreiten. 

Die SVP reichte am 19. Mai 2025 die Bewerbung von Herrn Jürg Schütz ein. Die Grünen stellten 

ebenfalls eine Kandidatur.   

Die Wahlvorbereitungskommission lud beide Kandidierenden zu einem Gespräch ein und 

beschloss, den von der SVP nominierten Kandidaten, Herrn Jürg Schütz, zur Wahl vorzuschlagen. 

Da beide Bewerbenden sowohl die fachliche als auch die persönliche Eignung für das Richteramt 

aufzuweisen vermögen, sah die Wahlvorbereitungskommission keinen Grund, vom 

Verteilschlüssel (freiwilliger Proporz) abzuweichen.  

Jürg Schütz hat in Brugg-Windisch Architektur (Dipl. Arch HTL/Dipl. Arch FH) und in Fribourg als 

Werkstudent Rechtswissenschaften (lic. iur.) studiert, an der Universität Bern (Dr. iur.) promoviert 

und an der University of New South Wales (UNSW/AU) einen LL.M. (juristischer Master) absolviert. 

Im Jahre 2004 wurde Jürg Schütz vom Appellationsgericht Basel-Stadt als Advokat zugelassen 

und hat seither verschiedene Tätigkeiten in der Advokatur, der Bundesverwaltung und einer 

privatwirtschaftlichen Unternehmung als lnhouse-Counsel innegehabt, sowie an den Universitäten 

Freiburg i.Ue. als Lektor (Lehrauftrag) und Bern als Assistent, Oberassistent und Lehrbeauftragter 

gearbeitet. 

Heute ist er selbständiger Advokat in Basel mit eigener Kanzlei und Präsident der eidgenössischen 

Schätzungskommission, Kreis 7, einem Spezialverwaltungsgericht für Entschädigungsfragen 

aufgrund von Enteignungen.  

Als Motivation führt er unter anderem auf, dass er sich berufen fühle, nicht nur als Advokat, sondern 

auch als Richter am Strafgericht Basel-Stadt, einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten und damit 

die Rechtspflege zu unterstützen. Er möchte verantwortungsvoll, vorurteilsfrei und mit Augenmass 

der effektiven, aber massvollen Strafdurchsetzung dienen und hofft, damit einen Beitrag an die 

öffentliche Sicherheit leisten zu können. 

Die Wahlvorbereitungskommission klärte die Wählbarkeitsvoraussetzung von Jürg Schütz ab. Er 

hat unabhängig vom Richteramt eine Wohnsitzverlegung nach Basel-Stadt angestrebt und eine 

diesbezügliche Anmeldung (eUmzug) eingereicht. Das Erfordernis der Stimmberechtigung in 

kantonalen Angelegenheiten gemäss § 13 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes, GOG, SG 
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154.100, erachtet die Wahlvorbereitungskommission nach gegenwärtigem Stand bis zum 

Wahlzeitpunkt als umgesetzt. Sie fand darüber hinaus keine Hindernisse. 

Antrag 

Die Wahlvorbereitungskommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig die Annahme des 

nachstehenden Beschlussentwurfs und beantragt mit 6 Stimmen zu 1 Enthaltung die Wahl von:  

- Dr. iur. Jürg G. Schütz, LL.M., dipl. Arch. FH (geb. 1973, whft. in 4051 Basel)  

Die Kommission hat den vorstehenden Bericht einstimmig per Zirkulationsverfahren 

verabschiedet und den Präsidenten als Sprecher der Kommission im Grossen Rat bestimmt. 

Gemäss § 31 der Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO) ist bei einem Wahlgeschäft keine 

inhaltliche Diskussion über kandidierende oder vorgeschlagene Personen möglich. Wählbar sind 

die von der Kommission oder spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe des 

Kommissionsvorschlages (bis am 4. August 2025) von vier Ratsmitgliedern schriftlich 

vorgeschlagenen Personen (§ 76 Abs. 2 GO). 

Im Namen der Wahlvorbereitungskommission des Grossen Rates 

 
Olivier Battaglia  
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Wahl eines nebenamtlichen Richters am Strafgericht des Kantons 
Basel-Stadt 

für den Rest der laufenden Amtsdauer bis 31. Dezember 2027 

 

vom 10. September 2025 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht der 
Wahlvorbereitungskommission Nr. 25.5095.02 vom 1. Juli 2025, wählt anstelle der per 31. März 
2025 zurückgetretenen Frau Désirée Stramandino, MLaw,  

Dr. iur. Jürg G. Schütz, LL.M., dipl. Arch. FH (geb. 1973, whft. in 4051 Basel)  

als nebenamtlichen Richter am Strafgericht für den Rest der laufenden Amtsdauer bis 
31. Dezember 2027.  

 

Die Wahl ist zu publizieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


